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Förderverein Ihlsee-Strandbad e.V. 

 
 

                                                                                                                                                                      Stand: 19.03.2026 

 
 

Mit Betreten des Strandbades erkenne ich folgende Badeordnung                                 
rechtsverbindlich an: 
 

1. Der Schwimm- und Badebereich und ist mit Bojen abgegrenzt. Nur hier darf geschwommen bzw. 

gebadet werden, nur hier erfolgt ggfs. Badeaufsicht wie folgt: 
 

 -  Frühschwimmen, täglich von 7-9 Uhr … 
      kostenfrei geöffnet, auf eigene Gefahr, ohne Badeaufsicht, Sprungturm und Rutsche sind dann für 

die Benutzung gesperrt! 
 

-  In der Badesaison, vom 1. Juni bis 15. September, von 9-20 Uhr …     
 gebührenpflichtig geöffnet, mit Badeaufsicht 
 

-  Bei Schlechtwetter (Luft unter 18°C) bzw. evtl. betriebsbedingt  von 7-18 Uhr … 
   kostenfrei geöffnet, auf eigene Gefahr, ohne Badeaufsicht, Sprungturm und Rutsche sind dann für 

die Benutzung gesperrt! 
 

-  Montags Ruhetag, geschlossen für alle Badnutzer 
 

-  In der Vor- und Nachsaison, von 10-18 Uhr … 
  gebührenpflichtig geöffnet, auf eigene Gefahr, ohne Badeaufsicht, Sprungturm und Rutsche sind 

dann für die Benutzung gesperrt! 
   

 - In den Zeiten ohne Badeaufsicht steht in Notsituationen seitens des Betreibers keine Rettungshilfe 
zur Verfügung. 

 

2. Das Badeverhalten ist gemäß den ökologischen Erfordernissen des besonders nährstoffarmen und 

daher unter Naturschutz stehenden Ihlsees einzurichten, d.h. … 

 

-  Verwendung von angemessener Badebekleidung (Straßenkleidung u. -schuhe sind im 
 Wasser nicht erlaubt); 

 

-   Verwendung von Sonnenöl erst nach dem Schwimmen u./od. durch vorherige Benutzung der  
 Strandbaddusche; 
 

-   bei Bedarf Benutzung der vorhandenen Toiletten; 
 
 

-   Baden u. Schwimmen nur im durch Ketten  bzw.  Bojen  abgegrenzten Strandbadbereich. 
  

- Auf den freien See hinaus darf ausschließlich nur direkt in Richtung der weißen Boje mitten im See 
 geschwommen werden, jedoch keinesfalls rechts oder links in die ökologisch hoch sensiblen  
 Uferzonen bzw. Privat-Grundstücksbereiche; 
 

- Verzicht auf laute mitgebrachte Musik. 
 

3. Wegen Einhaltung der Abend- u. Nachtruhe  werde ich das Bad zeitgerecht verlassen. 
 

4.  Eltern sind allein für eine ausreichende Bade- bzw. Schwimmbeaufsichtigung Ihrer Kinder verantwortlich 
und haften ferner für durch ihre Kinder verursachte Schäden. 

 

5. Hunde u. Fahrräder müssen draußen bleiben. 

 

6. Zur Vermeidung von Glasscherben-Verletzungen verzichten die Badegäste auf die Mitnahme von 
Flaschen u. Gläsern ins Strandbad. 
 

7.  Als Raucher nutze ich im Strandbad die angebotenen Aschbecher. 
   

8. Jahreskarten-Inhaber versichern, dass sie ihre Chip-Karte aufgrund der vorgenannten Bestimmungen 

sowie Ihrer Haftungspflicht nicht an Dritte weiterreichen u. keine anderen Personen mit ihrer Karte 

mit in das Bad hineinnehmen. 
 

9. Falls nötig und geboten, werde ich auch mitbadenden Kinder u./od. andere Gäste im           

vorgenannten Sinne der Ziff. 1 - 8 informieren. 

 
 

 

 

 


